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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des
Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: PR115 (Multi Kunststoff Primer), Komp.A

UFI: ST40-HOEJ-NOO7-VMNF

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Aligemeine Verwendung:  Primer
Nur far gewerbliche Anwender

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: FRANKEN SYSTEMS GmbH

Strale/Postfach: SidstralRe 3

PLZ, Ort: 97258 Gollhofen
Deutschland

WWW: www.franken-systems.de

E-Mail: info@franken-systems.de

Telefon: +49 9339 98869-0

Telefax: +49 9339 98869-99

Auskunft gebender Bereich:

Telefon: +49 9339 98869-0, Email: info@franken-systems.de

1.4 Notrufnummer

Swiss Toxicological Information
Telefon: +41 44 251 51 51 oder 145

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Flam. Lig. 3; H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Acute Tox. 4; H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Acute Tox. 4; H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Skin Irrit. 2; H315  Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2; H319  Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3; H335 Kann die Atemwege reizen.

STOT RE 2; H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Asp. Tox. 1; H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
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2.2 Kennzeichnungselemente

2

Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise: H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Sicherheitshinweise: P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zundquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiftihren.

P403+P235 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

Besondere Kennzeichnung

EUH208 Enthalt p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Hinweistext fiir Etiketten: ~ Enthalt Xylol und Ethylbenzol.

2.3 Sonstige Gefahren

Ohne ausreichende Beliiftung Bildung explosionsfahiger Gemische maoglich.

Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege und Schleimhaute fihren.

Hohe Mengen kénnen zu narkotischer Wirkung fiihren.

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.
Endokrinschadliche Eigenschaften, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: nicht anwendbar
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3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Identifikatoren Bezeichnung Gehalt

Einstufung
REACH 01-2119488216-32-xxxx Xylol <60 %

EG-Nr. 215-5635-7
CAS 1330-20-7

Flam. Lig. 3; H226. Acute Tox. 4; H312.
Acute Tox. 4; H332. Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319.
STOT SE 3; H335. STOT RE 2; H373. Asp. Tox. 1; H304.

EG-Nr. 221-453-2
CAS 3101-60-8

REACH 01-2119489370-35-xxxx Ethylbenzol <25%
EG-Nr. 202-849-4 Flam. Lig. 2; H225. Acute Tox. 4; H332.
CAS 100-41-4 STOT RE 2; H373. Asp. Tox. 1; H304.
Aquatic Chronic 3; H412.
REACH 01-2119959496-20-xxxx p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether <1%

Skin Sens. 1; H317. Aquatic Chronic 2; H411.

EG-Nr. 200-663-8
CAS 67-66-3

REACH 01-2119486657-20-xxxx Trichlormethan <0,5%

Acute Tox. 4; H302. Acute Tox. 3; H331.
Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. Carc. 2; H351.
Repr. 2; H361d. STOT RE 1; H372.

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Einatmen:

Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

Nach Verschlucken:

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer
Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei andauernden Beschwerden Arzt
aufsuchen.

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und griindlich nachspilen. Bei Hautreaktionen
Arzt aufsuchen.

Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flielkendem Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspuilen. Anschlielend
Augenarzt aufsuchen.

Sofort Mund ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken. Niemals darf einem

Bewusstlosen etwas uber den Mund verabreicht werden. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr! Atemwege freihalten. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Kann die Atemwege reizen. Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege tddlich sein.

Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt. Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.
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4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.
Aspirationsgefahr: bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:  \WWassernebel, Trockenldschpulver, alkoholbestandiger Schaum.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Dampfe bilden mit Luft explosionsfahige Gemische, die schwerer als Luft sind. Dampfe
kriechen Uber groRRe Entfernungen und kdnnen Brénde und Rickzindungen ausldsen.
Ferner kdnnen entstehen: Stickoxide (NOx), Chlorwasserstoff, Kohlenmonoxid und
Kohlendioxid.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Feuerschutzkleidung tragen.

Zusétzliche Hinweise: Erhitzen fuhrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr. Behalter durch
Besprihen mit Wasser kihl halten.
Bei GroRRbrand und groflen Mengen: Umgebung raumen. Wegen Explosionsgefahr Brand
aus der Entfernung bekampfen.
Eindringen von Léschwasser in Oberflachengewasser oder Grundwasser vermeiden.
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den oértlichen
behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Substanzkontakt vermeiden.

Bei Undichtigkeit alle Ziindquellen entfernen. Wenn moglich, Undichtigkeit beseitigen. Fir
ausreichende Luftung sorgen.

Geeignete Schutzausriistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten.

Gefahrdetes Gebiet in Windrichtung absperren und Anwohner warnen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Explosionsgefahr!
Bei Freisetzung zustandige Behorden benachrichtigen.

gedruckt von FRANKEN SYSTEMS GmbH mit Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

SICHERHEITSDATENBLATT
gemaR Verordnung (EG) Nr 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878 F R A N K E N

PR115 (Multi Kunststoff Primer), Komp.A SYSTEMiI

Materialnummer 115

Version: 1.2 Uberarbeitet am:  14.6.2024 Seite:  5von 15
Ersetzt Version: 1.1 Gedruckt: 9.9.2024 Sprache: de-CH

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculit,
Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den értlichen Bestimmungen in den dafir
vorgesehenen Behaltern sammeln (siehe Abschnitt 13).

Auf Rickziindung achten. Umgebung gut nachreinigen.

Bei groReren Mengen: Mechanisch aufnehmen (beim Abpumpen Ex-Schutz beachten).

Zusétzliche Hinweise: Explosionsgeschitzte Gerate und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Fir gute Be- und Entliftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen. Nebel/Dampf/Aerosol
nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Geeignete Schutzausristung tragen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande griindlich
waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ausreichende Beliiftung wahrend und nach Gebrauch sicherstellen, um eine
Dampfansammlung zu verhindern.
Arbeitsstatte mit einer Augendusche und einer Kérperdusche (Notdusche) versehen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Malnahmen gegen elektrostatische
Entladungen treffen.
Es darf nur mit explosiongeschiitzten Geraten/Armaturen gearbeitet werden.
Schweilverbot.
In teilgefiiliten Behaltern kdnnen sich explosionsgefahrliche Gemische bilden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter:
Behalter dicht geschlossen an einem gut gelifteten Ort aufbewahren.
Behalter trocken halten. Nur im Originalbehélter aufbewahren.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
Behalter aufrecht lagern.
Zusammenlagerungshinweise:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmitteln.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Personliche Schutzausristungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:

CAS-Nr. Bezeichnung Typ

Grenzwert

1330-20-7 Xylol Europa: IOELV: STEL
Europa: IOELV: TWA

Schweiz: MAK Kurzzeit

Schweiz: MAK Langzeit

100-41-4 Ethylbenzol Europa: IOELV: STEL
Europa: IOELV: TWA
Schweiz: MAK Kurzzeit
Schweiz: MAK Langzeit
67-66-3  Trichlormethan  Europa: IOELV: TWA

Schweiz: MAK Kurzzeit

Schweiz: MAK Langzeit

442 mg/m3; 100 ppm

(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

221 mg/m3; 50 ppm

(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

870 mg/m?3; 200 ppm

(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

435 mg/m3; 100 ppm

(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

884 mg/m3; 200 ppm

(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

442 mg/m3; 100 ppm

(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

220 mg/m3; 50 ppm

(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

220 mg/m3; 50 ppm

(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

10 mg/m3; 2 ppm

(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

20 mg/m3; 4 ppm

(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

10 mg/m3; 2 ppm

(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)

Biologische Grenzwerte:

CAS-Nr. Bezeichnung Typ Grenzwert Parameter Probenahme
1330-20-7 Xylol Schweiz: 2g/lL Methylhippursauren Expositionsende bzw.
BAT, Urin Schichtende
100-41-4 Ethylbenzol Schweiz: 600 mg/g Mandelsaure + Expositionsende bzw.
BAT, Urin Creatinin Phenylglyoxylsaure Schichtende
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Innenanwendung: Fur gute Beliiftung bzw. Abzug sorgen oder mit vollig geschlossenen
Apparaturen arbeiten.

AuRenanwendung: Fur gute Belliftung sorgen.

Ex-Schutz erforderlich.

Personliche Schutzausriistung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz: Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerét zu tragen.
Bei unzureichender Beliftung Atemschutz tragen.
Filtergerat mit Filter bzw. Geblasefiltergerat Typ: A
Die AtemschutZfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration
(Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen
kann. Bei Konzentrationsiberschreitung muss Isoliergerat benutzt werden!

Handschutz: Schutzhandschuhe gemaR SN EN ISO 374:1.
Handschuhmaterial: Butylkautschuk
Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): 30 min
Schichtstarke: 0,6 - 0,8 mm
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und
Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Augenschutz: Dicht schlieRende Schutzbrille gemal SN EN I1ISO 16321-1:2022.
Kérperschutz: Flammhemmende antistatische und chemikalienbestandige Schutzkleidung tragen.

Schutz- und Hygienemafnahmen:
Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die
Kleidung gelangen lassen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
Arbeitsstatte mit einer Augendusche und einer Kérperdusche (Notdusche) versehen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe "6.2 Umweltschutzmalinahmen".

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand bei 20 °C und 101,3 kPa

flissig
Farbe: farblos
siehe Produktbeschreibung
Geruch: charakteristisch
Geruchsschwelle: Keine Daten verfligbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Keine Daten verfligbar
Siedebeginn und Siedebereich: Keine Daten verfligbar
Entziindbarkeit: Flussigkeit und Dampf entziindbar.
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Obere/untere Entzlindbarkeits- oder Explosionsgrenzen:
UEG (Untere Explosionsgrenze): 1,00 Vol-%
OEG (Obere Explosionsgrenze): 7,80 Vol-%

Flammpunkt/Flammbereich: 24 °C
Zersetzungstemperatur: Keine Daten verf[]gbar
pH-Wert: Keine Daten verfiigbar
Viskositat, dynamisch: bei 25 °C: 80 mPa*s
Léslichkeit: Keine Daten verfiigbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: Keine Daten verfligbar
Dampfdruck: Keine Daten verfiigbar
Dichte: bei 20 °C: 0,90 g/mL
Dampfdichte: Keine Daten verfligbar
Partikeleigenschaften: Nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften: Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten verfiigbar
Selbstentziindungstemperatur: Keine Daten verfligbar
Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfiigbar
Weitere Angaben: Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Erhitzen flhrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr.
Heftige Reaktion mit Peroxiden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten.
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften fir die Lagerung und
Umgang beachtet werden.
Thermische Zersetzung:  Keine Daten Verf[jgbar
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikologische Wirkungen: Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Fiir das

Produkt als solches liegen keine toxikologischen Daten vor.

Akute Toxizitat (oral): Fehlende Daten.

Akute Toxizitat (dermal): Acute Tox. 4; H312 = Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
Akute Toxizitat (inhalativ): Acute Tox. 4; H332 = Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Skin Irrit. 2; H315 = Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung: Eye Irrit. 2; H319 = Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfllt.

Enthalt p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Fehlende Daten.
Karzinogenitat: Fehlende Daten.

Reproduktionstoxizitat: Fehlende Daten.

Wirkungen auf und Uber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT SE 3; H335 = Kann die
Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): STOT RE 2; H373 = Kann die
Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr: Asp. Tox. 1; H304 = Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege tddlich sein.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:

Sonstige Angaben:

Symptome

Keine Daten verfiigbar

Angabe zu Xylol:

LD50 Ratte, oral: 6.631 mg/kg

LD50 Kaninchen, dermal: 12.126 mg/kg
LC50 Ratte, inhalativ: 27,6 mg/L/4h (Dampf)

Angabe zu Ethylbenzol:

LD50 Ratte, oral: 3.500 mg/kg

LD50 Kaninchen, dermal: 15.400 mg/kg
LC50 Ratte, inhalativ: 17,8 mg/L/4h (Dampf)

Angabe zu Trichlormethan:

LD50 Ratte, oral: 908 mg/kg

LD50 Kaninchen, dermal: > 3.980 mg/kg
LC50 Ratte, inhalativ: 9,17 mg/L/4h (Dampf)

Benommenheit, Kopfschmerzen, Erbrechen, Rauschzustand, Schwindel, verminderte
Reaktionsfahigkeit.

Nach Augenkontakt:

Nach direktem Augenkontakt konnen Brennen, Tranen und Rétung ausgeldst werden.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:

Angabe zu Ethylbenzol:

Fischtoxizitat: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
LC50: 4,2 mg/L/96h

Daphnientoxizitat: Daphnia magna (Grofier Wasserfloh)
EC50: 1,8 - 2,4 mg/L/48h

Algentoxizitat: Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge)
EC50: 3,6 mg/L/96h

NOEC: 3,4 mg/L/96h

Angabe zu p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether:
Fischtoxizitat: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
LC50: 7,5 mg/L/96h

Daphnientoxizitat: Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh)
EC50: 67,9 mg/L/48h

Algentoxizitat: Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge)
EC50: 9 mg/L/72h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Sonstige Hinweise:

Keine Daten verfiigbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitat im Boden

Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfiigbar

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Keine Daten verfiigbar

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise:

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschllisselnummer:

08 01 11* = Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche
Stoffe enthalten
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
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Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden.

Verpackung

Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften. Vorsicht mit entleerten Gebinden. Bei
Entztiindung Explosion méglich.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung
zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
UN 1263

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID: UN 1263, FARBE
IMDG, IATA-DGR: UN 1263, PAINT

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID: Klasse 3, Code: F1
IMDG: Class 3, Subrisk -
IATA-DGR: Class 3

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
I

14.5 Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der
UN-Modellvorschriften nicht fir die Umwelt
gefahrlich.

Meeresschadstoff: nein

gedruckt von FRANKEN SYSTEMS GmbH mit Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878

PR115 (Multi Kunststoff Primer), Komp.A

Materialnummer 115

FRANKEN

SYSTEMS
J

Version: 1.2
Ersetzt Version: 1.1

Uberarbeitet am:  14.6.2024
Gedruckt: 9.9.2024

Seite: 12 von 15
Sprache: de-CH

14.6 Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

Landtransport (ADR/RID)

Warntafel:

Gefahrzettel:
Sondervorschriften:
Begrenzte Mengen:

EQ:

Verpackung - Anweisungen:

Verpackung - Sondervorschriften:
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung:

Ortsbewegliche Tanks - Anweisungen:
Ortsbewegliche Tanks - Sondervorschriften:
Tankcodierung:
Tunnelbeschréankungscode:

Seeschiffstransport (IMDG)
EmS:

Sondervorschriften:

Begrenzte Mengen:

Freigestellte Mengen:
Verpackung - Anweisungen:
Verpackung - Vorschriften:

IBC - Anweisungen:

IBC - Vorschriften:
Tankanweisungen - IMO:
Tankanweisungen - UN:
Tankanweisungen - Vorschriften:
Stauung und Handhabung:
Eigenschaften und Bemerkung:
Trenngruppe:

Lufttransport (IATA)
Gefahrzettel:
Freigestellte Menge Kodierung:

ADR/RID: Gefahrnummer 30, UN-Nummer UN 1263
3

163 367 650

5L

E1

P001 IBC0O3 LP0O1 R0O0O1

PP1

MP19

T2

TP1 TP29
LGBF

D/E

F-E, S-E

163 223 367 955
5L

E1

P0O01, LPO1

PP1

IBCO3

T2

TP1, TP29

Category A.

Miscibility with water depends upon the composition.
none

Flamm. liquid
E1

Passagier- und Frachtflugzeug: Begrenzte Menge:

Passagier- und Frachtflugzeug:
Nur Frachtflugzeug:
Sondervorschriften:

Emergency Response Guide-Code (ERG):

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten

Keine Daten

Pack.Instr. Y344 - Max. Net Qty/Pkg. 10 L
Pack.Instr. 355 - Max. Net Qty/Pkg. 60 L
Pack.Instr. 366 - Max. Net Qty/Pkg. 220 L
A3 A72 A192

3L

verfiigbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Schweiz

Verordnung 814.018 lber die Lenkungsabgabe auf fllichtige organische Verbindungen (VOCV)
80 Gew.-% =720 g/L

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:
Jugendliche in der beruflichen Grundbildung diirfen nur mit diesem Produkt arbeiten, wenn
dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles
vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfillt sind und die geltenden
Altersbeschrankungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche
Grundbildung absolvieren, diirfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche
gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.
Schwangere Frauen und stillende Mitter diirfen bei ihrer Arbeit nur dann mit diesem
Produkt in Kontakt kommen, wenn aufgrund einer Risikobeurteilung gemass Art. 63 ArGV
1 (SR 822.111) feststeht, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung fir Mutter und
Kind vorliegt oder diese durch geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden
kann.

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten

Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen (VOC):
80 Gew.-% =720 g/L

Kennzeichnung der Verpackung bei einem Inhalt <= 125mL

2

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise: H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
EUH208 Enthalt p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Sicherheitshinweise: P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen
Stoffen [Seveso-llI-Richtlinie]: Physikalische Gefahren: Code P5c,
Mengenschwelle 5000 000 kg / 50 000 000 kg

Verwendungsbeschrankung gemal REACH Anhang XVII Nr.: 3, 28, 30, 32, 40, 75
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H-Satze unter Abschnitt 2 und 3:
H225 = Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 = Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H302 = Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 = Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H312 = Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 = Verursacht Hautreizungen.

H317 = Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 = Verursacht schwere Augenreizung.

H331 = Giftig bei Einatmen.

H332 = Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 = Kann die Atemwege reizen.

H351 = Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H361d = Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H372 = Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.
H373 = Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

H411 = Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 = Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 = Enthalt p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy)propylether. Kann allergische

Reaktionen hervorrufen.
EUH210 = Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Literatur: BG RCI Deutschland:
- Merkblatt M004 'Sauren und Laugen'
- Merkblatt MO17 'Lésemittel’
- Merkblatt M050 'Tatigkeiten mit Gefahrstoffen'

- Merkblatt M053 'ArbeitsschutzmalRnahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen'

- Technische Regeln flir Gefahrstoffe 800 BrandschutzmalRnahmen

Grund der letzten Anderungen:

Allgemeine Uberarbeitung
Erstausgabedatum: 29.3.2023
Datenblatt ausstellender Bereich:

siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich
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Abkiirzungen und Akronyme:

Acute Tox.: Akute Toxizitat

ADN: Européisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf Binnenwasserstrafien
ADR: Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StraRRe
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

Aquatic Chronic: Gewéassergefahrdend - chronisch

AS/NZS: Australische/neuseeléndische Norm

Asp. Tox.: Aspirationstoxizitat

Carc.: Karzinogenitat

CAS: Chemical Abstracts Service

CFR: Code of Federal Regulations

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DMEL: Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EC50: Effektive Konzentration 50%

EG: Européische Gemeinschaft

EN: Européische Norm

EQ: Freigestellte Mengen

EU: Européische Union

Eye Irrit.: Reizwirkung auf die Augen

Flam. Lig.: Entziindbare Flissigkeit

IATA: Verband fir den internationalen Lufttransport

IATA-DGR: Verband fiir den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften
IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als
Massengut

IMDG-Code: Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport

LC50: Median-Letalkonzentration

LD50: Letale Dosis 50%

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
NOEC: Konzentration ohne beobachtete Wirkung

OSHA: Arbeitsschutzadministration, Amerika

PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
Repr.: Reproduktionstoxizitat

RID: Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter

Skin Irrit.: Reizwirkung auf die Haut

Skin Sens.: Sensibilisierung der Haut

STOT RE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition

STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe

UEG: Untere Explosionsgrenze

UN: Vereinte Nationen

VvPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum.
Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.

gedruckt von FRANKEN SYSTEMS GmbH

mit Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

	SICHERHEITSDATENBLATT
	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	1.4 Notrufnummer

	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	2.2 Kennzeichnungselemente
	2.3 Sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.2 Gemische

	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	7.3 Spezifische Endanwendungen

	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Persönliche Schutzausrüstung

	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	9.2 Sonstige Angaben

	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


